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Patienteninformation zur Teilnahme an der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung: 
 

Hautkrebsvorsorge-Verfahren 
 
 
Hautkrebs zählt zu den in den letzten Jahren zunehmenden Krebsarten; zugleich ist Hautkrebs aber auch eine 
Krebsart, für die bei einer gezielten Früherkennung nachweislich große Heilungschancen bestehen. 
 
Die Leistungen 

 
Im Rahmen dieses Vertrages über die Durchführung eines Hautvorsorge-Verfahrens haben die 
teilnahmeberechtigten Versicherten jedes zweite Jahr Anspruch auf folgende Leistungen: 
 
Die Durchführung einer prophylaktischen Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs.  Diese umfasst die 
Anamnese, die körperliche Untersuchung einschließlich der ggf. medizinisch erforderlichen Auflichtmikroskopie 
(Untersuchung der Haut, der Hautanhangsgebilde und der sichtbaren Schleimhäute) sowie die Dokumentation. 
Darüber hinaus besteht der Anspruch auf eine Beratung über das Ergebnis der vorgenannten Untersuchung, 
wobei insbesondere das persönliche Risikoprofil sowie Hilfen zur Vermeidung bzw. zum Abbau von 
gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen angesprochen werden.  
 
Ihre Teilnahme 

 
Der Kreis der anspruchsberechtigten Patientinnen und Patienten umfasst alle Versicherten der HEK im Alter von 
18 bis 34 Jahren, die eine Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs in Anspruch nehmen möchten und die für 
die Behandlungen nach dem Vertrag geeignet sind. 
 
Die Teilnahme an diesem Vertrag ist freiwillig. Sie erklären Ihre Teilnahme an dem Vertrag durch Unterzeichnung 
der Teilnahmeerklärung. Ihr Arzt händigt Ihnen eine Kopie der Erklärung aus. Sie können die Teilnahmeerklärung 
zwei Wochen nach deren Abgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der HEK ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. Nutzen Sie dieses Widerrufsrecht nicht, sind Sie an diese Wahl mindestens 12 Monate gebunden. 
 
Ihre Teilnahmeerklärung sendet Ihr Arzt an die HEK weiter. Dort werden die Daten der Teilnahmeerklärung 
hinsichtlich des Bestehens einer Versicherung geprüft. Wird die Teilnahme abgelehnt (z.B. ungeklärter 
Versichertenstatus, kein Leistungsanspruch gegenüber der HEK) erhalten Sie eine Mitteilung durch die HEK.  
 
Abrechnung 

 
Damit Ihr Arzt eine Vergütung für seine Leistungen erhält, muss er eine Abrechnung erstellen. Die HEK hat die 
teilnehmenden Leistungserbringer umfassend vertraglich zur Einhaltung sämtlicher Datenschutzbestimmungen 
verpflichtet.  
 
Im Rahmen der Abrechnung übermittelt Ihr Arzt gem. § 295 Abs. 1 SGB V Ihre Daten verschlüsselt über die 
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein an die HEK. Dort werden die Abrechnungsdaten auf Richtigkeit 
geprüft.  
 
Folgende persönliche Patienten- und Teilnahmeangaben werden hierfür übermittelt: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Postleitzahl Wohnort, Geschlecht, Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, 
Teilnahmedaten, Gültigkeit der Krankenversicherungskarte, Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, 
Gebührennummern, Angaben zu den für sie dokumentierten Leistungen, Verordnungsdaten, Diagnosen nach  
ICD-10 je Behandlungstag mit Datumsangabe, Überweisungen unter Angabe des Abrechnungsquartals. 
 
Gemäß § 295a Abs. 1 SGB V ist dieser Abrechnungsweg nur zulässig, soweit Sie in die damit verbundene 
Datenübermittlung eingewilligt haben. Die Einwilligungserklärung ist Bestandteil der Teilnahmeerklärung.  
 
 
Ihre Teilnahme endet automatisch  

 

 mit dem Ende des Versicherungsverhältnisses bei der HEK, 

 mit Ende dieses Selektivvertrages, 

 mit dem Wegfall der Teilnahmevoraussetzungen. 
 
Sie können Ihre Teilnahme mit einer Frist von 4 Wochen vor Ablauf des ersten Teilnahmejahres schriftlich 
gegenüber der HEK kündigen. Weiteres regelt die Satzung der HEK. 
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